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äußerlich chwört, Im Herzen aber entweder überhaupt nicht den
Willen hat, ſchwören, oder zwar ſchwören, aber ſich dadurch nicht
ver  en will

Von dem erſteren iſt der natürli häufig vorkommende Fall
wohl unterſcheiden, daſs der Recrut mit großer innerer Unluſt
wor Dieſe Unluſt macht den Fahneneid nicht ungiltig. Wenn
ſomit auch in den angegebenen Fällen der Fahneneid DTO foro interno
ungiltig ſein kann, ſo bleibt doch giltig und verbindlich PTO foro
externo, olange ihn die rechtmäßige Obrigkeit bnimmt und die
20 SsSentiam et liceitatem juramenti erforderlichen Bedingungen
von ihr erfüllt werden, was beurtheilen Sache der kirchlichen
Behörde iſt

Da der Q unzweifelhaft das Recht hat, den Fahneneid zu
verlangen, ſo hat der Recrut die denſelben zu leiſten Der
Q kann zwar keinen rein internen Act befehlen, aber wenn der
interne Aet zur Giltigkeit des externen Actes nothwendig iſt, kann

icher vom Staate verlangt werden. Im vorliegenden Falle kann
Ob und wieder taat alſo auch die intentio jurandi befehlen.

derjenige ſündiget, der bei Leiſtung des Fahneneides leſe intentio
nicht hat, iſt eine andere rage

nnsbruck Konrad Schiffmann, Weltprieſter der Diöceſe Linz.
X Einige Wahlcaſus.) In einer ſtehen ſich zwei

Candidaten gegenüber, welche 20 captandam eleetorum benevolen-
tiam in diverſen ſogenannten Agitationslocalen Speiſen und Ge
tränke gratis die Wähler verabreichen laſſen Ein Wähler, nennen
Dir ihn itus, macht ſich die günſtige Gelegenheit nutzbar: be
gibt ſich Wahltag in beide Agitationslocale, läſst ſich ſowohl
auf Koſten des einen wie des anderen Candidaten bewirten, und Wd
ſchließlich natürli nur den einen der beiden en Spender. Was
iſt nun vom Standpunkte der brd von Titus zu halten?

Antwort Im allgemeinen wäre zu agen, daſs tu
und für ſich weder geſündigt noch ſich irgend eine Reſtitutions⸗

zugezogen hat Denn eine Sünde läge nur dann vor,
entweder das etreten des Agitationslocales und das Sichbewirten⸗
laſſen communi persuasione als ein factiſcher Ausdruck der
Wahlabſicht ufgefaſst würde, ſo daſs alſo tu dem einen Can⸗
idaten gegenüber ein mendacium reale begienge; oder wenn (noch
überdies) der Genuſs der dargebotenen Victualien ſtillſchweigen⸗
den Uebereinkommens die Re  ich nach ſich ziehen würde, dem
betreffenden, die Koſten deckenden Candidaten die Stimme geben:
i welchem Falle natürlich auch die Reſtitutionspflicht für die ver.
übte iniuria eintreten würde. Nun iſt aber keines von beiden der
Fall nicht das erſte, weil nach den heutigen Verhältniſſen, für 9e
wöhnlich wenigſtens, das Erſcheinen des Itu ( Agitationslocale
noch durchaus nicht als ein verläſsliches Anzeichen ſeiner Geſinnung
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aufgefaſst wird; noch weniger trifft die zweite Suppoſition zu, da
wie ſchon oben angedeutet, der QAndida eben nur 0 captandam
benevolentiam, alſo keineswegs in der Abſicht, eine Rechtsverbind⸗
lichkeit herbeizuführen, die Bewirtung der Wähler veranſtaltet.

II Allein der Fall wird IN COnereto wohl ſelten ſo gla ab
laufen, wie ETL ſich bisher 77 und für ſich“, das . ohne Rück⸗
ſicht auf die begleitenden mſtände ar  2 Es ſind nun eine
Reihe von ſolchen Umſtänden enkbar, welche die Handlungsweiſe
unſeres Itu in ihrer Moralität ganz gewaltig zu modificieren ver⸗
mögen. Hier ein paar Beiſf lele:

In beiden Agitationslocalen werden bei Anweſenheit des
Titus (den gehalten, die in en Hoch auf den betreffenden Can
idaten ausklingen; Titu ſtimmt „begeiſtert“ enn Für dieſen
all iſt zu agen, daſs ich der geſinnungstüchtige tu jedenfalls
einer simulatio chuldig gemacht, das achte Gebot übertreten
hat; denn Unter den altenden Umſtänden iſt das ochruſen als
ausdrückliche Bethätigung einer Geſinnung aufzufaſſen, die un
Wirklichkeit bei unſerem tu nicht vorhanden iſt wer nämlich al  S
Wähler einem Candidaten eln Hoch ausbringt, reſp in Hochrufe
einſtimmt, von dem nimmt gemeiniglich an, daſs CETL den ſo
Gefeierten auch wählen will Allerdings iſt die Sünde des Ti

8
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nur eine läſsliche, und von einer Reſtitutionspflicht für das Ge
oſſene kann auch jetzt noch keine ede ſein.

Während tu ſich in dem Agitationslocale des Candidaten
Tullius befindet, tritt eln Agitator ihn eran und ſagt zu ihm
Nicht wahr, Sie geben doch dem Tullius hre Stimme? Zugleich
drückt EL ihm eine Geldnote in die Hand Itu bejaht die Frage
und nimmt das eld d obwohl die ſicht hat, den egen⸗
candidaten arcus wählen und dieſe Abſicht auch hernach Qus  ·
Uhr In dieſem Falle Aben wir CS natürlich mit einer Lüge 3u
thun; allein Außerdem hat ſich Titus auch eine Rechtsp licht
gezogen, deren Nichterfüllung ihn zur Reſtitution des erhaltenen
Geldes verpflichtet; denn die Bejahung der rage in Verbindung
mit der Annahme der Geldnote kann füglich nicht mehr anders denn
als ein ſtillſchweigend geſchloſſener Contract betrachtet werden: eld
EH Wi Wahlſachen nich VũI captandam ſondern 0 Emendam
benevolentiam gegeben zu werden.

III Doch als eln Hauptfactor bei Beurtheilung der Hand
lungsweiſe unſeres tu kommt die Qualität der andidaten
V Betracht Nehmen biu 0 Tullius ſei Socialdemokrat und can
didiere ausdrücklich auf das umſtürzleriſche rogramm; arcus aber
ſei rammer oll und als ſolcher ekannt Was nun?

Für dieſen Fall iſt zunächſt ſchon das etreten des ſocia

—
demokratiſchen Locales ſündhaft, auch wenn tu durchaus nicht
beabſichtigt, den Tullius zu wählen. Es ieg nämlich ein Scandalum
vor, deſſen Schwere nach der ſonſtigen tellung des itus, nach
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der Geſinnung der übrigen Iim ocale anweſenden Wähler —!B.

emeſſen iſt Wohl haben wir oben geſagt, das etreten eines
Agitationslocals ſei an ſich communi aestimatione noch kein
verläſsliches nzeichen für die Wahlabſicht des Itu  „ allein wer
ein ſocialiſtiſches Wahllocal betritt, ruft In den Anweſenden den
Glauben wach, daſs EL wenigſtens theilweiſe mit dem rogramm der
Zukunftsgeſellſchafter einverſtanden ſei fOrtiori gilt das Geſagte,
wenn Itu bei den ochrufen auf Tullius mitgethan hat Uher⸗
dem kann Titus ſehr leicht auch dadurch geſündigt aben, daſs ELr

ſich der Gefahr ausſetzte, ſeinem Glauben Schaden zu leiden;
denn die eden, E bei ſolchen Gelegenheiten gehalten werden,
ſind für einen nicht ganz überzeugungsfeſten und gebildeten Katho⸗
liken immerhin gefährlich genug: Semper liquid Raeret

Daſs die Annahme des Geldes noch chärfer zu verurtheilen
ſei, liegt auf der Hand und bezüglich der Reſtitutionspflicht gilt dasSub II Geſagte

ehmen ir aber An, Titus habe das eld angenommen
und dem Socialdemokraten auch wirklich die Stimme gegeben, ſo
gilt die allgemeine ege für den COntracCtUs 8Sub conditione tUrpi.

bevor Titus die Stimme abgegeben hat, iſt 0 verpflichtet,
das eld zurückzugeben; hat aber die ſündhafte Abſtimmung ſchon
geleiſtet, 0 kann Er das eld behalten, da eine Abſtimmung für
den Candidaten eine 168 Pretio aestimabilis und aher bezahlbar
iſt Dasſelbe wäre 3 agen, Titus übereingekommen wäre,
daſs ihm nach der Wahl eine ewiſſe Geldſumme ausgefolgt werden ſoll

Was nun, enn Iu dem Socialiſten ein ntge
ſeinen Stimmzette ausgefolgt hätte? Er müſste, eS die
Zeit noch geſtattet, ſich ſofort bei der Wahlcommiſſion Uum einen

Stimmzettel bemühen und das eld zurückerſtatten; iſt CS
ihm nicht mehr möglich, die Folgen ſeiner Handlungsweiſe zu ver
hüten, ſo kann das eld Qlli Die Sünde, die durch den
Verkauf des Stimmrechtes egangen hat, beſteht (abgeſehen von
etwaigem scandalum) un einer Verletzung der lüUstitia legalis, da
die Tendenz der Socialdemokraten dem bonum COMNIUNE uwider  2  =
au QAmi verbunden iſt eine Verletzung der Ehrfurcht und des
Gehorſams gegenüber der I2  E, die ich 10 nicht in letzter
Linie die ſocialdemokratiſchen Beſtrebungen richten, und eine praktiſche
Verleugnung des Glaubens alles mſtände, die der D  hat des Titus
den Stempel einer chweren Sünde aufdrücken.

Doch kehren wir den Fall um und nehmen wir einmal
Titus habe vom ka

oliſ

en Candidaten arcus eld

halten und angenommen; was iſt von Marcus, was von Titus zu
halten? ntwort  Vom ſogenannten politiſchen Anſtand abgeſehen,
iſt weder arcus noch tu moraliſch chuldig zu prechen; denn
Marcus verfolgt einen erlaubten we und wendet iezu ein nicht
Unerlaubtes ittel n, da eS ihm doch freiſtehen muſs, ſeine eld
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nittel als argumenta ad hominem ins Treffen führen, ſofern
ni geſetzliche Beſtimmungen dieſes oſitiv verhindern; Titus aber
hat oſſfenbar das Recht, eine 168 Pretio aestimabilis, nämlich ſeine
Stimme ſich ezahlen zu laſſen Freilich könnte dagegen eingewendet
werden, daſs 10 Titus ſchon und für ſich die Pflicht habe, Unter
den obwaltenden Umſtänden den arcus wählen. Allein ES iſt
fürs Er nicht richtig, daſs Titus ſchon und für ſich ver  1
iſt, gerade dem arcus ſeine Stimme zuzuwenden, indem die Pflicht
zunä nur auf die Wahl einer apta t 1gnhna lautet
Doch auch angenommen, eS ſtünden die Umſtände erartig, daſs die
Stimmabgabe Gunſten des Mareus wirklich als obligatoriſch
gelten könnte wenn eS zu einer engeren Wahl zwiſchen dem
katholiſchen und dem ſocialiſtiſchen Candidaten gekommen wäre), ſo
Are Cs noch immer uläſſig, daſs tu das eld annimmt und
behält: er legt ſich aAmi nur einen Pflichttitel auf, den
Mareus zu wählen und iſt nach Annahme der Zahlung nu  — auch

juUstitia COommutativa verpflichtet, dem arcus ſeine Stimme
geben

Wie nun, der Stimmenkauf geſetzli verboten iſt?
Antwort Um da eln Urtheil abgeben zu können, müſste der Wort
aut des betreffenden Geſetzes beachtet werden. Ein einfaches
Verbot ird wo als reines önalgeſetz angeſehen werden können
und ſomit unſeren Fall nicht tangieren. Wenn aber der Stimmen
kauf geſetzli mit der Ungiltigkeit einer dadurch erzielten Wahl
bedroht wäre, ſo würde auch dadurch unſere Löſung ſ

erli tangiert,
denn das Geſetz müſste dann jedenfalls den vollgiltigen Beweis ver⸗
langen, daſs wirklich enn das Wahlreſultat weſentlich beeinfluſſender
Stimmenkauf ſtattgefunden habe und * könnte erſt, dieſer
Beweis erbracht —  wäre, zur Ungiltigkeitserklärung geſchritten werden,
0 zwar, daſs, inſolange der Beweis die Wahl geſetzli als

ſiziii wäre nuLr Iim Falle die geſetzlichegiltig angeſehen würde
Ungiltigkeitserklärung erfolgt, das eld zurückzuerſtatten.

Doch treten wir dem Stimmzettelkauf näher und fragen
wir ſt ES überhaupt moraliſch zuläſſig, Stimmzette zu kaufen
reſp 3 verkaufen? Die Suppoſition iſt nämlich die, daſs der Can
Dbd von tu den Stimmzettel übernimmt und ſelben durch einen
Anhänger (der überhaupt nicht wahlberechtigt iſt oder ſein igenes
Wahlrecht ereits ausgeübt hat) In die Urne gelangen läſst Die
Beurtheilung dieſes Kunſtgriffes äng offenbar von den geltenden
Wahlgeſetzen ab In Oeſterreich muſs unſeres Wiſſens der Stimm
zettel vom Wähler erſönli abgegeben werden; ſomit kann aus dem
angekauften Stimmzettel des tu Iur dadurch en poſitiver Utzen

werden, daſs die Vertrauensperſon des ſtimmzettelkaufenden
Candidaten ſich vor der Wahlcommiſſion für den Titus ausgibt;
wir Aben aher einen Betrug der Commiſſion vor uns, welchem
der Candidat als mandlan und tu als COOperans participieren;
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eS iſt alſo die Handlungsweiſe ſowohl des Titus als auch des Can
idaten und ſeines Mandatars ſündhaft und zwar auch dann, wenn
der atholiſche Candidat den Kauf geſchloſſen hat, weil eben der
Zweck das ittel nicht heiligt

Wie nun, die beiden ſich gegenüberſtehenden Candi⸗
aten bezüglich threr Geſinnung eine andere Combination darſtellen;
wie eS mit der Erlaubthei einer Abmachung, und überhaupt,
wie hat ſich eln katholiſcher Wähler zu verhalten?

Es ſtehen ſich gegenüber eln Liberaler und ein Katholik.
Antwort Der Liherale wird unter dieſer Vorausſetzung dem

Socialiſten gleichgehalten.
Ein bll und ein „Nationaler“ reiten Um den Ab

geordnetenſitz. Fall Iim großen ganzen erſelbe, da die „Natio⸗
nalen“ religiöſem Indifferentismus, eventuell auch Abneigung

die Kirche den Liberalen gemeiniglich nicht nachſtehen.
Zwei Nichtkatholiken, emn Liberaler und ein „Natio⸗

naler“ ilden das Dilemma des Wählers. Da iſt DeL die
Wahlenthaltung Platze, vorausgeſetzt nämlich, daſs enn O·⸗
liſcher Candidat gar nicht da iſt und auch keine Möglichkeit vorliegt,
durch eine Stimmenabgabe Im katholiſchen Sinne einem Katholiken
u Mandat zu verhelfen. Wir agen, die Wahlenthaltung iſt
Platze iſt ſie aber auch pflichtmäßig, das El muſs der Katholik
ſich der Stimmenabgabe ent alten? Antwort Es ommt auf die
näheren Eigenſchaften der Candidaten Bekanntlich gibt eS iberale,
die ſich der katholiſchen 1 gegenüber ziemlich indifferent ver-
halten, 10 CS gibt ogar olche oder hat wenigſtens gegeben),
we der Religion gegenüber eine gewiſſe wo  oOllende Neutralität
beobachten und ES zugleich mit der Vertretung der zeitlichen Intereſſen
ihrer Wähler ehrlich meinen. Freilich ſind ſolche berale wenigſtens
heute ſehr ſelten. Ebenſo unterſcheidet man gemäßigt Nationale und
Extrem⸗Nationale. Darnach Are zu agen Es entſpricht zwar auch
enn gemäßigt Liberaler und ein gemäßigt Nationaler den Inforder⸗

nicht, die ein katholiſcher Wähler den Mann ſeines Ver
rauens zu ſtellen verpflichtet iſt, und Omi iſt jeder Can-
IDba vom katholiſchen Standpunkte QAus malus und die Stimmen⸗
abgabe zu Gunſten desſelben eine COOperatio ad malum. Wenn ſich
aber eln Extrem⸗Nationaler und enn gemäßigt Liberaler gegenüber⸗
ſtehen ſo iſt die Wahl des letzteren jedenfalls erlaubt; denn eine
COOperatio ad minus malum iſt ſtatthaft ad praecavendum malum
malus; und dieſer rundſa iſt übertragbar auf alle die Fälle,
nUur die Wahl wiſchen zwei nichtkatholiſchen Candidaten übrig leibt,
die ſich 8Sub ratione mali nicht die Wage halten. Darnach wäre auch
die Wahl eines Extrem⸗Nationalen oder Extrem⸗Liberalen zuläſſig,

der Gegencandidat Socialiſt iſt
Es entſteht nun zunächſt die rage Iſ eS in olchen

Fällen rlaubt, mit dem betreffenden (liberalen oder nationalen Can
Linzer „Theol.  .  prakt. Quartalſchrift III. 1898.
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didaten einen Pact einzugehen, ſich ſeine Stimme ezahlen
zu aſſen? n  Or Sobald einmal die mſtände eine Ab
ſtimmung Gunſten eines Candidaten rlaubt machen, kann auch
Afur eine Bezahlung angenommen werden. Für Erlaubte
kann man 10 eld oder ſonſtige Emolumente annehmen aller—
ing Unter der Vorausſetzung, daſs der Katholik dem Scandalum
vorbeugt, wa reilich ſeine Schwierigkeiten Aben dürfte. Denn eL
kann ſeine Abſtimmung mit den gegebenen Umſtänden recht
fertigen, aber ſchwerlich das Aergernis verhüten, das aus dem

ti sponte ſich aufdrängt.
Bisher war nur von der Erlau Eit einer ſolchen Wahl

die Rede; eine andere rag ſt in ſolchen Fällen die lectio
minoris mali Pflicht Auf dieſe ſchwierige und controvertierte Frageglauben wir weder mit einem unbedingten nein noch mit Eenem
kategoriſchen 10 antworten zu müſſen eS dürften vielmehr wiederum
die näheren Umſtände ausſchlaggebend ſein Es können unſerer Meinung

Umſtände eintreten, Unter denen die lectio minoris mali wirk
lich pflichtmäßig wäre, nämlich dort, wo CS ſich einen ſociali⸗
ſtiſchen oder gar anarchiſtiſchen Gegencandidaten handelt. Denn ein
ſolcher Candidat arbeitet 10 programmäßig auf die Vernichtung von
NWIt und Kirche hin, und das zu verhindern, iſt doch jedenfalls
Pflicht. Kommt aber kein olcher Candidat in rage, ſo getrauen
wir uns eine Pflicht zur Wahl des „kleineren Uebels“ nicht zu
behaupten. Denn abgeſehen von der praktiſchen Schwierigkeit, zwei
überale oder nationale Candidaten 8Sub ratione mali comparativ
taxieren, nden wir auch keinen Titel, der für eine ſolche Pflicht
entſcheidend wäre; das einzige, was vorgebracht werden könnte, wäre
da hbonum publicum; allein dieſes könnte nur dann ausſchlaggebend
ſein, enn der eine QAndida ern ewuſster, offener und directer
ein der Kirche reſpective auch des Staates wäre, das El ſich
ſelbſt in der wichtigſten bei einem Candidaten In Betracht kommenden
rage auf den Boden der Socialdemokratie oder narchie ſtellen
wür  de und daher dem Socialiſten gleichgehalten werden müſste. —

ſt
dies aber nicht der Fall, ſo kann die electio minoris mali auf run
der pflichtmäßigen Obſorge für das öffentliche Wohl deshalb nicht
als obligat gelten, eil einerſeits Supposito keiner der Candi
Aten den Ruin der 1 oder des Staates anſtrebt, andrerſeits
aber das bonum publicum auf jeden Fall geſchädigt bleibt, wie
immer auch die Wahl ausfallen

Bisher Aben wir ſtillſchweigend vorausgeſetzt, daſs der
Wähler einem äußeren Zwange ntrückt iſt, das eißt, auf äußere
Einflüſſe keine Rückſicht zu nehmen raucht. Aendern Uir aber jetztdieſe Suppoſition und treten wir den Fall heran, daſs Titus bei
ſeiner Wahl mit einer moraliſchen Nöthigung 3 rechnen hat Es
ſind da wiederum verſchiedene älle denkbar; wir eben nur ein
paar heraus.
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Itu iſt ſeines Zeichens Tiſchlermeiſter, und der eine von

den beiden Candidaten 10 ihm mit Entziehung der undſcha
ſofern nicht für ihn die Stimme abgibt; und eS würde brau  S·
ichtlich für tu ein beträchtlicher Schaden aus dem Abbruche der
Geſchäftsverbindung erwachſen Darf tu dem Zwange weichen?
Antwort In

Q.

ſoweit die Wahl des den wang ausübenden Candidaten
ſchon ſich Pfli  mäßig oder hie et NunC rlaubt iſt, bean  Orte
ich die Frage von ſelbſt Wenn eS ſich aber Um einen Candidaten

handelt, deſſen ah nicht rlaubt iſt, ſo hätte Titus zunäch da
Recht, ſich der Stimmenabgabe zu enthalten; iſt dies nicht möglich,
ſo könnte EL zu einer restrietio mentalis greifen und Beiſpiel
den betreffenden Candidaten ſagen Seien Sie ohne orge, ich werde
ſchon gut wählen und dergleichen. Läſst ſich aber auch das nicht
bewerkſtelligen (weil zUum Beiſpiel der QAndida ſich den Stimm
zettel unmittelbar vor der Abgabe esſelben vorzeigen läſst), ſo wäre
Titus gehalten, auch auf die Gefahr des chweren Schadens hin
ſich entweder der Stimmenabgabe zu entſchlagen oder den katholiſchen
Candidaten zu wählen; denn eine COOperatio immediata 20 Tre
In malam kann durch enn imminens damnum nich
cohoneſtiert werden.

Titus iſt Privatbeamter in Penſion und ſein Brotherr ⁰
ihm mit Entziehung ſeiner Bezüge, wenn Er nicht liberal wã der
Arme le. ſeinen Ruin vor ugen, da eu alt iſt und ni die
geringſte Ausſicht hat, ſich anderweitig einen Lebensunterhalt zu
verſchaffen. Darf EL In dieſem Falle „der Noth gehorchen, nicht dem
eigenen Triebe?“ Wir etzen wiederum voraus, daſs weder die Wah
enthaltung, noch eine restriétio mentalis denu Aus der Zwangs
lage befreien kann. In dieſem Falle wird ſich für unſeren Titus
erli mehr ein erlaubter Ausweg finden laſſen Denn die Wahl
eines ſchlechten Candidaten iſt in mala und die Stimmenabgabe
3 Gunſten des ſchlechten Candidaten iſt eine COOperatio immediata.

unerlaubt iſt, zuma da die COOperatio In damnum écclesiae
(aut etliam Teil publieae) geſchie Es bleiht omi nuLr das eine
ittel übrig, mit der Abgabe des Stimmzettels zu warten, bis der
liberale Candidat ereits die Majorität rlangt hat, ſo da die
Stimme des T  itus dem Wahlreſulta ni mehr ändert; ein
Mittel, das aber 1N praxi wohl ſ

erli durchführbar iſt Denn
Preſſionen wie die in ede chende flegen nur dann ausgeübt zu
werden, enn ein heißer Wahlkampf bevorſteht, deſſen Usgang
zweifelha iſt; Omi würde der tu von ſeinem „liberalen“
Peiniger jedenfalls ſchon zu einer Zeit zur Ahlurne geſchleppt,
von einem fait accompli noch nicht die ede ſein kann dazu ommt,
daſs gerade bei einer olch' itzigen Wahlſchlacht der Usgang kaum
vor Abſchluſs de Serutiniums mit nur irgend einer Beſtimmtheit
gewuſst werden kann. In praxi ird omit dem Itu ni übrigbleihen als mit den Apoſteln zu ſagen Obedire OpPortet Deo magis

43*
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Jualm hominibus. Dasſelbe würde gelten, wenn Titus zum
Beiſpiel beſchäftigt are in einer Fabrik, deren Arbeiter in ihrer
Geſammtheit oder Majorität der ſocialdemokratiſchen Partei angehören
und auf den Fabriksherrn einen ruck In dem Sinne ausüben,
daſstuentlaſſen werden muſs, wenn EL nicht ſocialdemokratiſch 0.

nehmen wir mit unſerem Titus noch eine Aenderung
vor und nehmen wir einmal daſs Wahlagitator iſt; hat
die Aufgabe, Placate des von ihm vertretenen Candidaten anzuheften,
gegneriſche Placate herabzureißen, den gegneriſchen Candidaten nach
Möglichkeit als unfähig und unwürdig hinzuſtellen, die Wähler zu
ſammenzutrommeln, ſäumige Wähler mit dem agen abzuholen,
eventuell den angel Iſer durch Geldvertheilung zu paralyſieren,
Stimmzette ausfüllen Was iſt nun von dieſer Thätigkeit

halten?
Es omm wiederum in erſter Linie darauf an, welcher

Couleur der Candidat angehört, dem Titus ſeine Dienſte widmet
ſt eS ein Socialdemokrat oder überhaupt ein andidat, deſſen ah
hié t unerlaubt iſt, ſo iſt natürlich die Thätigkeit des
Agitators unerlaubt, auch enn die Schritte, die 17 im Intereſſe
ſeines Auftraggebers unternimmt, und für ſich rlaubt wären

Handelt eS ſich jedo einen Candidaten, deſſen Wahl
eboten oder wenigſteus Unter den obwaltenden Umſtänden rlaubt
iſt, ſo iſt ES ſelbſtverſtändlich erlaubt, afur zu agitieren, nUuL muſs
dies mit erlaubten Mitteln geſchehen Finis 1101 Sanctifieat media.
Somit wären von den obgenannten Dienſten das Anheften der
Placate, das Abholen und Zuſammentrommeln der Wähler, das
Vertheilen von eld und Usfüllen der Stimmzettel rlaubt
dem Abreißen der gegneriſchen Placate hat C5 nun ſeine eigene
Bewandtnis; * könnte nämlich das Bedenken entſtehen, ob dieſe
Zettel nicht als Eigenthum des betreffenden Candidaten zu betrachten
waären und Aher 1P80 invito nicht vernichtet werden dürften Allein
eine 0  E Rückſicht das Herunterreißen der gegneriſchen
Placate in unſerem Falle als rlaubt erſcheinen: Fürs Erſte ver
laſſen nach unſerer Meinung die Placate, ſobald ſie öffentlich auf
geklebt werden, 1P80 ACtO das dominium des Herausgebers und
werden ihrem 1  ale überlaſſen; fürs Zweite enthalten die liberalen
und noch mehr die ſocialiſtiſchen Plaeate regelmäßig nwürfe gegen
die Kirche 205 zum allerwenigſten Aufforderungen zu einer verbotenen,
unmoraliſchen Handlung, SCil. zur Wahl eines chlechten Candidaten,
und können omi mit emſelben E unſchädlich gemacht werden,
mit welchem man zum eiſpie enn ſchädliche T  hier, das in den
Straßen herumläuft, niederſchießt.

etre der auf Herabſetzung des Gegencandidaten ab
zielenden Thätigkeit des Agitators lauben wir C Lehmk II 182, 8)
der Erlaubthei ziemlich weite Grenzen ſtecken dürfen. Da
öffentliche Intereſſe erfordert nämlich, daſs nur olche erſonen zur
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Abgeordnetenwürde elangen, deren (aus dem bisherigen Leben zu
erſchließender) Char.ter ürgſcha iſt für eine In jeder Beziehung
gewiſſenhafte und das Gemeinwohl fördernde usübung ihres wichtigen
Amtes; daſs aher Perſonen, deren bisheriges eben Anhaltspunkte
aufweist, die ein olches Vertrauen nicht rechtfertigen, jedenfalls
der Erlangung des erſtrebten Andate auch durch Hervorziehung
threr Fehler etwaiger ergehen, en Eigenſchaften A behindert
werden dürfen, und zwar auch dann, wenn QAbet inge publik
werden, die onſt geheim geblieben wären; das bonhum publicum
hat aber dem honum privatum voranzugehen. Uebrigens hat auch
der Candidat, der ſich mit bewuſst ſchlechten Eigenſchaften und der⸗
gleichen behaftet, In einen einläſst, kein Recht, ſich über
die Herabſetzung ſeiner Perſon zu beklagen; eute, die kein reines
Gewiſſen aben, müſſen eben das Candidieren leihen laſſen eT⸗
dings könnte die Diffamierung einer Perſon Unter Umſtänden,
nämlich ihrer Stellung Im öffentlichen eben, ein Aergernis
hervorrufen, welches ogar noch größer wäre, als das Intereſſe
der Nichtwahl eines unwürdigen Candidaten; man denke nur den
Fall, daſs ein Prieſter candidiert und zum Beiſpiel Ehebruch
öffentlich (in Verſammlungen, Zeitungen, Placaten) bloßgeſtellt würde
Doch von ſolchen 0  en abgeſehen, prechen wir den gitator von
einer Verletzung des a  en Gebotes immerhin frei, inſolange die von
ihm publicierten (auch geheimen) Defecte des gegneriſchen Candidaten
wahr ohne Uebertreibung dargeſtellt) ſind und inſowei dieſelben
geeignet ſind, ein Licht auf den Candidaten etre ſeine anno
beſteh den Charakters werfen, kurz, inſofern ſie zur Orientierung
der Wähler ber die Sinn⸗ und Handlungsweiſe des Candidaten
als ſolchen zweckdienlich ſind Die erſte Clauſel ſpri für ſich
ſe die zweite ergibt ſich daraus, daſs eben nur das bonum
publicum. wie eS bei einer Wahl in rage eine Diffamierung

decken vermag. Dmi könnte zum Beiſpiel eine vor dreißig
Jahren begangene fornieatio des Candidaten erlaubter Weiſe nicht
hervorgezerrt werden, wohl aber ein von ihm ſeit Jahren Unter
haltenes Concubinat; dasſelbe Are zu agen von einem In der
Jugend begangenen Diebſtahl, dem emn tadelloſes Leben gefolgt iſt;
in welchem Falle eine Publication unſtattha wäre, während eine
kürzlich von dem Candidaten an einem anderen rte inſcenierte
ſchuldbare Crida ganz füglich ans Licht gezogen werden könnte

Göttweig. Dr artmann Strohſacker
XI (Können die Pfarrer größerer Städte ſich

gegenſeitig und allgemein delegieren Ad Assistendum
matrimoniis 7) In größeren Städten können leicht Fälle vor
kommen, daſs bona fide oder PeI Olum Ehen geſchloſſen werden
mit mgehung der tridentiniſchen Vorſchrift, * ſeien die Ehen
vor dem Pfarrer der Brautleute zu ſchließen Es melden ſich


